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Antrag des Stadtrates betreffend Gebietsentwicklung 
Park am Aabach  


(Antrag Nr. 356)  
Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 19 lit. f) der Gemeindeord-
nung vom 25. November 2007, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Über das Gebiet Hinterwisen/Park am Aabach (Beilage 2) ist eine Gebietsentwick-


lung einzuleiten. 


2. Die Gebietsentwicklung basiert auf den umschriebenen und im Plan (Beilage 3) grob 
aufskizzierten Konzeptideen. 


3. Der Stadtrat wird beauftragt, nach durchgeführtem Studienauftrag dem Gemeinde-
rat einen Synthesebericht zu unterbreiten, welcher als Basis für den nachfolgend 
auszuarbeitenden Gestaltungsplan gilt. 


4. Mitteilung an den Stadtrat zum Vollzug. 


 


Referent des Stadtrates: Abteilungsvorsteher Bau, Thomas Kübler 







 
 


 
Stadtrat


Geschäftsfeld Stadtraum und Natur / 
Leistungsgruppe Stadt- und Verkehrsplanung 
A Strategie 


 Leitbild Uster-Wohnstadt mit Lebensqualität und Entwicklungs-
potenzial für Unternehmen 
Uster ist eine attraktive und dynamische Wohn- und Arbeits-
stadt am Greifensee. Überschaubares Bevölkerungswachstum 
mit zunehmender Wohnattraktivität und Lebensqualität ist un-
ser oberstes Ziel. Die Einwohner geniessen die Kombination von 
lebendigem Stadtzentrum, erholsamen Aussen- und Grünräu-
men und dem verbindenden Wasser. 
Uster als attraktiver Wohnstandort mit hoher Naher-
holungsqualität 
Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für die Erstellung von 
qualitativ hochwertigem Wohnraum. Insbesondere fördern wir 
die Realisierung von Wohnangeboten im urbanen Zentrum und 
die Kombination von verschiedenen Nutzungen. Ein breites An-
gebot an Infrastrukturen für Freizeit und Sport ist vorhanden. 


 Strategischer Schwerpunkt Nr. 2: Dem Stadtzentrum zu überschaubarem Lebensräumen 
mit durchmischter Nutzung und eigener Identität verhel-
fen. 


Nr. 3: Die Stadt Uster gewährleistet die sorgfältige Pflege ihrer 
Grünräume, schafft entlang dem Aabach Erholungsge-
biete und unterstützt Private in der Realisierung neuer, 
hochwertiger Wohnräume. 


 Strategisches Ziel Uster setzt die ersten Projekte des Konzeptes «Stadtentwick-
lungsachse Aabach» um. 
Uster geht sorgfältig mit seinen Grün- und Naturräumen um. 


 Massnahmen M19: Dem Gemeinderat den Antrag unterbreiten betreffend 
weiteres Vorgehen «Park am Aabach». 


M20:  Den Masterplan Hochwasserschutz – inkl. der Kanalland-
schaft am Aabach – in Zusammenarbeit mit dem AWEL 
umsetzen. 
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B NPM: Wirkungs- und Leistungsziel, das mit Antrag verfolgt wird 


 Bestehend Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausge-
richtete Stadtentwicklung unter Einbezug sozialer, wirtschaftli-
cher und ökologischer Sichtweisen. 


 Neu - 


B1 Leistung, die mit diesem Antrag erbracht werden soll 


 Bestehend Sondernutzungspläne/Gebietsentwicklung/Projektmanagement 


 Neu keine 


B2 Indikator, der zur Messung der Zielerreichung verwendet werden soll 


 Bestehend keine 


 Neu keine 
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Stadtrat


 
B3 Kennzahl/en, die aufgrund dieses Antrages aufgenommen werden 


 Bestehend keine 


 Neu keine 


B4 Finanzen (inkl. allf. Personalkosten), die aufgrund dieses Antrages benötigt werden 


 Einmalig Investitionsrechnung 100’000 Fr./Wettbewerb, im Investitionsplan 2010 enthalten 


 Einmalig Laufende Rechnung Fr.      im Globalkredit Jahr noch nicht enthalten  


 Folgekosten total 
- davon Kapitalfolgekosten 
- davon übrige Mehrkosten 


Fr.      noch offen 
Fr.       
Fr.       


B5 Personal, welches aufgrund dieses Antrages benötigt wird 


 Veränderung 
Begründung bei Veränderung: 


keine 
      


C Bemerkungen zu Konzepten, anderen bestehenden Dokumenten, Grundlagen etc 


 Strategische Vorgaben durch den Gemeinderat 
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Stadtrat


1. Worum es geht 


Mit Beschluss vom 7. November 2005 nahm der Gemeinderat vom Programm der städtebaulichen Ent-
wicklungsachsen Kenntnis. Rückgrat der sogenannten blauen Achse ist der Aabach resp. die Resultate 
der im Jahr 2005 durchgeführten Testplanung. In einem daraus abgeleiteten Masterplan wurden die 
gemeinsamen Absichtserklärungen von Stadt und Kanton zusammengefasst. Von den damals aufge-
zeigten Interventionsgebieten hat der Stadtrat fünf als vordringlich und realistisch bezeichnet und im 
vorstehend erwähnten Programm auf der sogenannten Entwicklungsachse Blau zusammengefasst. Es 
sind dies: 


• B1: Aabachdelta am Greifensee 
• B4: Zellweger-Campus am Aabach 
• B5: Stadtpark am Aabach 
• B6: Inselhof am Aabach 
• B7, B8a: Park am Aabach 


Im vorstehenden Antrag geht es um das Interventionsgebiet «Park am Aabach». Über den Realisie-
rungsstand der anderen vier Interventionsgebiete wird jeweils im Rahmen des Globalbudgets und im 
NPM-Jahresbericht fortlaufend rapportiert. Kernstücke dieser für Uster einzigartigen innerstädtischen 
Erholungsachse bilden der Zellwegerpark, der Stadtpark und der nun zur Diskussion stehende dritte 
innerstädtische Erholungsbereich «Park am Aabach» (siehe Beilage 1). 


2. Drei-Bäder-Betrachtung 


Im vorliegenden Antrag werden verschiedene Teilbereiche behandelt. Dabei stellt das Dorfbad ein 
Kernelement dar. Der Stadtrat hat im Rahmen der Drei-Bäder-Betrachtung (Hallenbad, Dorfbad, 
Strandbad) die Bäder in Uster klar positioniert. Die entsprechenden Erkenntnisse werden dem Ge-
meinderat mit separater Weisung unterbreitet. Der vorstehende Antrag basiert bezüglich dem Dorfbad 
auf den in der Drei-Bäder-Betrachtung gemachten Überlegungen. Dabei wird am heutigen Standort 
und am klassischen Konzept der städtischen Badeanstalt mit Betonschwimmbecken festgehalten. 


3. Gebietsentwicklung «Park am Aabach» 


Der Betrachtungsperimeter für die Gebietsentwicklung «Park am Aabach» beinhaltet das Gebiet zwi-
schen Flora-, Zentral-, Brauerei- und Guschstrasse. Der eigentliche Planungsperimeter umfasst die 
städtischen Liegenschaften (Dorfbad, Villa am Aabach und die Parzellen Nrn. B7054 und B6630) sowie 
die Parzelle Nr. B2925 eines privaten Grundeigentümers. Ebenfalls in die Planung einbezogen werden 
das Areal der Heusser-Staub-Stiftung sowie Teilbereiche des Aabachs (siehe Beilage 2, Grundeigen-
tümer und Perimeter). Damit in diesem Gebiet «Park am Aabach» neue Impulse gesetzt werden kön-
nen, scheint eine gesamthafte Gebietsentwicklung sinnvoll. Koordiniert werden die Bestrebungen in 
einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Abteilungen Präsidiales, Fi-
nanzen, Gesundheit und Bau. 


Nachfolgend werden die verschiedenen Teilbereiche einzeln diskutiert. 


Park am Aabach 


Parkgestaltung 


Das Gebiet Park am Aabach besteht heute aus den drei Teilbereichen Dorfbad, Villa mit Park und Kin-
derkrippe. Die Aussenräume der Kinderkrippe und der Villa sind vom Dorfbad getrennt. Der Aussen-
raum des Dorfbades wiederum ist ein Konglomerat einzelner Flächen: Parkplatz, Liegewiese, Liege- 
und Spielwiese sowie einer Wildhecke entlang des Aabachs. Das Waldstück trennt die Liegewiese in 
zwei Bereiche. 


Konzeptidee: 
Der Grünraum wird als zusammenhängender, fliessender Aussenraum von der Florastrasse bis zum 
Aabach wahrgenommen. Dem Wald kommt die Funktion eines Parkwaldes zu. 
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Stadtrat


Zugänglichkeit/Durchlässigkeit 


Das Areal des Dorfbades wird heute lediglich über den Eingang beim Parkplatz Florastrasse erschlos-
sen. Das Areal ist eingezäunt und nicht zugänglich. Der Grünraum um die Villa am Aabach wird über 
einen wenig attraktiven Fussweg am Rande des Areals erschlossen. Der Parkplatz an der Florastrasse 
ist wenig ansprechend gestaltet und liegt zum Teil auf dem Areal der Heusser-Staub-Stiftung. 


Konzeptidee: 
Der Park am Aabach ist offen und von vielen Seiten zugänglich. Auf die Umzäunung wird verzichtet. 
Die Wegverbindungen werden in das Parkwegnetz integriert. Für Fahrräder sind ergänzende Abstell-
plätze bereitzustellen. Eine West-Ost-Fusswegverbindung ist zu realisieren. Der Parkplatz für den mo-
torisierten Verkehr ist zu optimieren. 


Zeitliche Zugänglichkeit 


Heute ist der gesamte Aussenraum des Dorfbades nur während den Öffnungszeiten zugänglich. Die 
Zugänglichkeit beschränkt sich somit auf die Zeit vom 15. Mai – 15. September während 9.00 – 20.30 
Uhr. Dadurch ist eine grosse städtische Freifläche mitten im Zentrum zum grössten Teil des Jahres ge-
schlossen. Diese vermeintlich öffentliche Grünfläche wird in dieser Zeit den Benutzenden entzogen, 
muss aber trotzdem durch die Stadt gepflegt werden. 


Konzeptidee: 
Der Park am Aabach bietet Erholungssuchenden die Möglichkeit, sich in ihrem unmittelbaren Wohn- 
bzw. Arbeitsumfeld in eine Oase der Ruhe zurückzuziehen, um zu entspannen und abzuschalten. Ge-
genüber dem Stadtpark, der einer intensiveren und hektischeren Nutzung unterliegt, herrscht hier 
Müssiggang. Der Park am Aabach ist ganzjährig zugänglich. Dadurch kann das Areal einer vielseitigen 
extensiven Nutzung zugeführt werden. 


Baden im Park 


Die Drei-Bäder-Betrachtung brachte bezüglich des Dorfbades die Erkenntnis, dass die Erstellung eines 
Naturpools mit biologischer Wasseraufbereitung im Nahbereich des Aabachs nicht mehr der neuen 
Positionierung entspricht. Gemäss eingeholter Offerte hätte für eine solche Anlage mit Kosten von 1,2 
Millionen Franken gerechnet werden müssen. Nachdem nun das Strandbad richtigerweise als «Natur-
erlebnis am Greifensee» positioniert wird, soll beim Dorfbad das System der klassischen urbanen Ba-
deanstalt mit Betonschwimmbecken weiterverfolgt werden. 


Konzeptidee: 
An der klassischen Badeanstalt mit Betonschwimmbecken sowie am Standort wird festgehalten. 


Baulicher Zustand 


Der Kleinkinderbereich sowie die Wasseraufbereitung sind in einem guten Zustand. Kiosk, Garderoben 
und Eingangsbereich sind in einem schlechten baulichen Zustand und entsprechen nicht mehr den 
Anforderungen. Das Garderobengebäude ist im kommunalen Inventar der Denkmalschutzobjekte als 
schutzwürdiges Objekt eingetragen. 


Konzeptidee: 
Erst nach Vorliegen eines Gesamtkonzeptes kann ein detailliertes Sanierungskonzept entwickelt wer-
den. Es ist zu prüfen, ob Garderoben und Kiosk im bestehenden Gebäude weiterhin untergebracht 
werden können oder ob es wirtschaftlicher ist, diese neu zu hinterfragenden Bedürfnisse (Umkleide-
räume, Kiosk) in einem neuen Pavillon mit Ausstrahlung (nachfolgend «Kristall» genannt) unterzubrin-
gen. Dieser könnte dann auch durch die Villa genutzt werden. Das bestehende inventarisierte Gar-
derobengebäude müsste einer neuen Nutzung (z. B. Übungsräume für Musiker oder anderes mehr) 
zugeführt werden. 


Betriebskonzept 


Will man das Gebiet des Dorfbades das ganze Jahr hindurch frei zugänglich machen, braucht es ein 
neues Betriebskonzept. Es definiert die Anforderung an die Infrastruktur und die betriebliche Organi-
sation des Badeangebotes. 
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Bei künstlich geschaffenen und frei zugänglichen Badeanlagen ist die Betreiberin verpflichtet, Auf-
sichtspersonal zu stellen, ansonsten wird sie haftbar. Diese Haftung kann weder durch Ersatzmass-
nahmen noch durch Hinweisschilder abbedungen werden. Die offene Zugänglichkeit des Bades wird 
durch diese Ausgangslage erschwert. Das bedingt, dass der Nahbereich des Bassins durch eine Ein-
friedung vom Park getrennt werden muss.  


Konzeptidee: 
Das Konzept «Baden im Park» basiert auf einer Öffnung des Areal mit freier Zugänglichkeit. Das Park-
erlebnis steht anstelle der Freibadphilosophie. Baden ist somit lediglich ein Baustein der gesamten 
Anlage. Die Bassins sind durch eine entsprechende Gestaltung von der Parkanlage abzugrenzen. 


Wohlfühloase/Hotel/Restaurant 


In der kleinen Anfrage Nr. 563 vom 5. Juli 2005 regte das Gemeinderatsmitglied Marianne Siegrist die 
Prüfung einer «kleinen aber feinen Wohlfühloase» auf privater Basis auf dem Areal des Dorfbades an. 
Im Vordergrund stand die Suche nach einem Investor bzw. einer privaten Trägerschaft, welche den 
Aufbau und den Betrieb eines breiten Wellness-Angebotes (Restauration, Sauna, Massage, Kosmetik, 
Körperpflege etc.) in eigener Verantwortung übernimmt. In der Folge gab die Abteilung Gesundheit 
eine Nutzungsstudie in Auftrag. Die Verfasser empfahlen nach umfangreichen Abklärungen eine erleb-
nisorientierte Kombination von einem Naturapool mit einem einfachen, preiswerten Wohlfühlangebot. 
Sie gingen davon aus, dass von der bereits vorhandenen Infrastruktur der Villa am Aabach profitiert 
werden könnte. Ihr Vorschlag basierte auf der Verlegung des Naturpools hin zum Aabach. Dadurch 
würde die Attraktivität und Nutzungsintensität der Spielwiese markant erhöht. In kälteren Perioden 
könnte den Sauna- und Dampfbadgästen ein aussergewöhnliches Naturerlebnis geboten werden. Ein 
ergänzendes Angebot mit einem Fitnesszentrum wäre möglich und aus ökonomischen Überlegungen 
sinnvoll. Dadurch könnte ein grosses Synergiepotenzial (Garderoben-Infrastruktur und Personal) ge-
nutzt werden. Durch Aktivitäten im Freien (z. B. Konditionstraining, Yoga usw.) könnte auch hier der 
Erlebniswert deutlich gesteigert werden. Die Verfasser gingen davon aus, dass dadurch eine markant 
erhöhte Besucherfrequenz die Folge sein könnte und die Gesamtanlage im Gesamtjahresbetrieb inten-
siviert und somit auch ökonomischer genutzt würde. 


Die zentrale und ruhige Parkanlage des Grundstückes wäre grundsätzlich auch für einen Hotelstandort 
geeignet. Indes bekundete keine der angefragten Gesellschaften namhaftes Interesse an einer Inves-
tition. Alle machten übereinstimmend eine Minimalgrösse von ca. 100 Betten als Grundvoraussetzung 
geltend. Dies würde indes die Möglichkeiten des Parks am Aabach sprengen, stellt doch ein Betrieb 
mit mehr als 40 Zimmern einen nicht zu unterschätzenden Eingriff in die bestehende Parklandschaft 
dar. 


Auch der Neubau eines Restaurants scheint aufgrund der schlechten Passantenlage und der grossen 
Anzahl der Gastrobetriebe in Uster nicht erfolgversprechend. Zusammenfassend wurde von den Ver-
fassern der Studie festgestellt, dass der Badbetrieb sinnvoll mit einem einfachen erlebnisorientierten 
Wohlfühl-Angebot erweitert und ergänzt werden könnte. Gemeint ist dabei eine Sauna und/oder ein 
einfaches Dampfbad mit Bademöglichkeit im Pool. Ergänzend könnte ein einfaches Entspannungs-
massnahmenangebot sinnvoll sein. 


Nachdem die Drei-Bäder-Betrachtung die Positionierung des Dorfbades nicht auf das Naturerlebnis 
ausrichtet (dies macht beim Strandbad am Greifensee mehr Sinn), scheint der Abbruch und Ersatz des 
Schwimmbeckens mit einer Naturpoolanlage im Nahbereich des Aabachs zum heutigen Zeitpunkt aus 
wirtschaftlichen Überlegungen nicht opportun. Somit fällt auch die Synergie zwischen öffentlichem 
Naturpool und privat betriebener Wohlfühloase ausser Betracht. Es kommt hinzu, dass die Projektent-
wicklung einer solchen durch Private betriebene Einrichtung nicht zu den Kernaufgaben der Stadt 
Uster zählt. 


Konzeptidee: 
Der Stadtrat ist der Ansicht, dass von einer privaten Wohlfühloase zum heutigen Zeitpunkt abzusehen 
ist. Er vertritt die Ansicht, dass eine private Nutzung im Widerspruch zu einer offenen Parklandschaft 
stehen könnte. 
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Villa 


An der Gemeindeabstimmung vom 28. September 2008 wurde der Antrag des Stadtrats betreffend 
«Villa am Aabach» von den Stimmberechtigten abgelehnt. 


Die Bevölkerung und das Personal der Stadt Uster wurden in der Folge aufgerufen, Ideen für die mit-
telfristige Nutzung der Villa einzureichen. Vorgeschlagen wurde unter anderem die Nutzung der Villa 
als Zivilstandsamt (Trauzimmer), Jugendherberge oder Geburtshaus. Ebenfalls vorgeschlagen wurde 
das Einrichten von Schulräumen (Kleinkinderbetreuung, Tagesstrukturen etc.) sowie die Nutzung als 
Museum. Der Vorschlag, in der Villa ein Trauzimmer einzurichten fand beim Stadtrat Anklang. Ebenso 
war der Stadtrat der Ansicht, dass sich die Räumlichkeiten gut für verschiedenste Anlässe wie zum 
Beispiel einen wöchentlichen Seniorennachmittag, einen Geburtstagsanlass, für Repräsentationszwe-
cke des Stadtrates oder eben eine Trauung mit anschliessendem Apéro vermieten lassen. Der Stadtrat 
beschloss, als Zwischennutzung die Räumlichkeiten der Villa am Aabach für spezielle Anlässe zu ver-
mieten und abzuklären, ob eine Nutzung als Trauzimmer möglich ist. Von der Idee einer Nutzung als 
Trauzimmer musste Abstand genommen werden, da dadurch die Nutzung für andere Anlässe stark 
eingeschränkt würde. Das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss der Villa kann nun für öffentli-
che und private Anlässe gemietet werden. 


Konzeptidee: 
Die Villa wird als Baustein in die gesamte Parkanlage integriert. Es ist weiterhin eine öffentliche oder 
allenfalls halböffentliche Nutzung anzustreben. Es ist zu prüfen, ob zwischen der Villa und dem Dorf-
bad (Kiosk) Synergieeffekte genutzt werden können. Die zum Teil einengenden Bestimmungen der 
Zone für Öffentliche Bauten und Anlagen sind im Hinblick auf eine halböffentliche Nutzung zu öffnen. 


Hochwasserschutz Aabach 


Die im Jahr 2005 durchgeführte Masterplanung Aabach hat aufgezeigt, dass der heute kanalisierte 
Aabach im Gebiet Hinterwiesen ökologisch aufgewertet werden sollte. Eine Möglichkeit bestünde im 
Schnittbereich zur Badiwiese. Der Aabach könnte besser in den Park integriert und somit auch erleb-
bar gemacht werden. Zur Zeit besteht zusammen mit dem zuständigen AWEL (Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft) eine Arbeitsgruppe, welche eine Vorstudie betreffend Hochwasserschutz erarbeitet. 
Hauptziel der Studie ist es, verbindliche hydrologische Randbedingungen zu setzen. 


Konzeptidee: 
Der Aabach ist in die Gestaltung der Parklandschaft mit einzubeziehen. 


Wohnen am Aabach 


Zone öffentliche Bauten und Anlagen 


Der Zonenplan bezeichnet Teilbereiche der Hinterwisen als Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. 
Der Teilabschnitt westlich des Badiweges, Parzelle Kat.-Nr. B7054, ist heute noch unüberbaut. Der 
kommunale Verkehrsrichtplan bezeichnet auf dieser rund 4600 m² grossen Fläche eine öffentliche 
Parkierungsanlage für 50 Parkfelder mit Zufahrt von der Florastrasse. In Kombination mit der Parkie-
rungsanlage ist im Plan öffentliche Bauten und Anlage ein öffentliches Schutzraumzentrum für 170 
neue Schutzplätze vorgesehen. Die Frage, ob dies eine sinnvolle Festlegung ist, kann mit guten Grün-
den gestellt werden, benötigt doch die Stadt Uster den Parkraum eher im Zentrum. Vielmehr wäre 
dieses Grundstück für eine qualitative Wohnüberbauung am Aabach geeignet. Dies würde jedoch eine 
Umzonung voraussetzen, welche im Rahmen eines Gestaltungsplanes unter Einbezug der 
Gesamtanlage auch sinnvoll wäre. 


Grundstück Kat.-Nr. B2925 


Zwischen dem Aabach und der Brauereistrasse liegt das Grundstück Kat.-Nr. B2925. Es befindet sich 
im kantonalen schutzwürdigen Ortsbild von Kirchuster. Das 5217 m² grosse Grundstück ist im privaten 
Eigentum. Eine Gebietsentwicklung zusammen mit dem städtischen Grundstück schafft Klarheit über 
den einzuhaltenden Gewässerabstand und könnte entlang dem Aabach eine weitere attraktive urbane 
Wohnsituation unter dem Motto «Wohnen am Aabach» ermöglichen. 
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Konzeptidee: 
Auf der städtischen Parzelle soll unter Einbezug des Aabachs sowie der gegenüberliegenden Parzelle 
eine Wohnnutzung ermöglicht werden. Es ist auf der städtischen Liegenschaft ein besonderes Nut-
zungskonzept auszuloten wie zum Beispiel Wohnen ab 60 für Ustermer, welche vom Einfamilienhaus 
in eine komfortable, energetisch vorbildliche Stadtwohnung wechseln möchten. Das Land könnte an 
eine private Bauträgerin im Baurecht abgegeben oder verkauft werden, um mit dem Erlös das Konzept 
«Park am Aabach» zu finanzieren. Zwischennutzungen auf diesem Grundstück sind erwünscht. 


4. Weiteres Vorgehen 


Sofern sich der Gemeinderat für die Gebietsentwicklung «Park am Aabach» ausspricht, führt der 
Stadtrat auf der Basis der Nutzungsvorstellungen analog dem Vorgehen im Gebiet Eschenbüel einen 
Studienauftrag durch. Wünsche und Anregungen des Gemeinderates werden dabei berücksichtigt. 
Nach Vorliegen der Resultate unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat einen Synthesebericht, 
welcher die Grundlage für den nachfolgend auszuarbeitenden Gestaltungsplan darstellt. 


Der Gestaltungsplan wird anschliessend durch den Gemeinderat festgesetzt und bildet die planungs-
rechtliche Voraussetzung, damit die angestrebten Teilprojekte realisiert werden können. Vorbehalte 
für diese weiteren Realisierungsschritte bilden natürlich die entsprechenden nötigen Kreditbeschlüsse. 


5. Antrag 


Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, der Vorlage zuzustimmen. 


 


STADTRAT USTER 


 


 


Martin Bornhauser Hansjörg Baumberger 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
 


 


 


Bestandteil der Weisung: 


- Situationsplan 1: Kernstücke Entwicklungsachse Blau 
- Situationsplan 2: Grundeigentümer und Perimeter 
- Situationsplan 3: Konzeptideen 





